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Stellungnahme der FMA zum Begutachtungsentwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das 
Depotgesetz geändert wird; 
Geschäftszahl: 2020-0.607.843 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die FMA bedankt sich für die Gelegenheit, zu dem genannten Entwurf Stellung zu nehmen. 
 
Wir begrüßen die beabsichtigte Einführung einer digitalen Sammelurkunde einschließlich der damit 
verfolgten Ziele, nämlich die Digitalisierung und Entbürokratisierung im Finanzdienstleistungssektor 
voranzutreiben, die Nachhaltigkeit zu fördern und dadurch den Finanzstandort Österreich 
insgesamt attraktiver zu machen. 
 
Wir regen an, die digitale Sammelurkunde nicht auf Schuldverschreibungen und 
Investmentzertifikate gemäß § 24 lit. b des Depotgesetzes (DepotG) zu beschränken. 
Jedenfalls sollte die ebenfalls wichtige Gattung der Aktiensammelurkunden gemäß § 24 
lit. d DepotG ebenfalls einbezogen werden. Um die Praxisrelevanz zu unterstreichen, möchten 
wir beispielhaft das Problem der Begebung neuer Aktien aus dem Blickwinkel der FMA als 
Abwicklungsbehörde beleuchten. Bei Anwendung des Instruments der Gläubigerbeteiligung zur 
Rekapitalisierung eines abzuwickelnden Instituts gemäß § 85 Abs. 1 Z 2 des Sanierungs- und 
Abwicklungsgesetzes (BaSAG) werden auch neue Aktien geschaffen. Gleichwohl die 
Rekapitalisierung zeitkritisch ist, müssen hierzu neue Sammelurkunden mitunter über das 
Wochenende physisch bei der OeKB CSD GmbH hinterlegt werden, um die Ziele nicht zu 
gefährden. Dieses Beispiel zeigt einen Anwendungsfall, in dem digitale Aktiensammelurkunden 
auch in dem von der Abwicklungsbehörde vertretenen öffentlichen Interesse liegen. Wir erkennen 
allerdings auch keine durchschlagenden Gründe, warum eine entsprechende Entbürokratisierung 
nicht auch zur Verfolgung privatwirtschaftlicher Interessen vom Gesetzgeber unterstützt werden 
sollte. Um die Zielsetzung des Begutachtungsentwurfes aufzugreifen, stärkte auch eine digitale 
Aktiensammelurkunde ebenso wie jede digitale Sammelurkunde den Finanzstandort Österreich. 
 
Wir ersuchen höflich um Berücksichtigung unserer Anregungen und stehen für Rückfragen sehr 

gerne zur Verfügung. 

 

Diese schriftliche Stellungnahme wurde auch an den Präsidenten des Nationalrates 

(begutachtungsverfahren@parlinkom.gv.at) übermittelt.  
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MMag.a Dr.in Julia Lemonia Raptis, LLM LLM 
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